
Stadt Borkum,  den 30.03.2021 

 

 

Pressemitteilung des Bürgermeisters  

Kontrollen zur Corona-Verordnung 

 

 

Auch mit der derzeit aktuellen Corona-Änderungsverordnung, die bis zum 18. April Gültigkeit besitzt, 

sind Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken weiterhin untersagt. Im Übrigen sind 

Übernachtungen und Übernachtungsangebote nur zu notwendigen Zwecken, wie zum Beispiel aus 

Anlass von Dienst- und Geschäftsreisen, zulässig. Die Eigennutzung von Zweitwohnungen ist erlaubt. 

Unter anderem aufgrund der Vielzahl an Zweitwohnungen und Kuraufenthalten ist über die 

Osterfeiertage mit vielen Personen zu rechnen, die sich im Sinne der Verordnung rechtmäßig auf der 

Insel aufhalten. Um bei den vielen Besuchern eine effektive Kontrolle zu gewährleisten, hat die Stadt 

Borkum das Personal für Kontrollen deutlich aufgestockt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Stadt werden dabei von Kolleginnen und Kollegen der Nordseeheilbad Borkum GmbH unterstützt. 

Außerdem werden Kontrollen mit der örtlichen Polizei koordiniert und, wo möglich, gemeinsam 

durchgeführt. 

Die Kontrollen finden an verschiedenen Orten statt. Der Schwerpunkt liegt bei der Ankunft der 

Fähren. Es werden aber auch Kontrollen an der Haltestelle Jakob-van Dyken-Weg und am Bahnhof 

durchgeführt. Ebenso werden Wohnungen kontrolliert. 

Zuwiderhandlungen gegen das Beherbergungsverbot können mit Bußgeld geahndet werden. Wer 

sich durch die Zuwiderhandlungen, z.B. durch unerlaubte Vermietung, bereichert, kann mit weiteren 

Bußgeldern, die höher sind als der wirtschaftliche Vorteil, belegt werden.  

Alle Ankommenden sollten sich vor der Anreise testen. Ebenso wird dringend gebeten, ein bis zwei 

Tage nach der Ankunft einen Schnelltest machen zu lassen. Dies kann bei den niedergelassenen 

Hausärzten oder im Schnelltestzentrum der Stadt in der Kulturinsel erfolgen. Das Schnelltestzentrum 

ist täglich von 17:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. Die Testzeiten bei den Arztpraxen müssen bitte erfragt 

werden. 

Meine Bitte: Halten Sie die Vorschriften ein und insbesondere die Hygiene- und Abstandsregeln! 

 

Jürgen Akkermann 

-Bürgermeister- 


